
[1642 Januar]

NOTIZEN [DES ZUGER STABFÜHRERS BEAT II . ZURLAUBEN] ÜBER DIE GE
MEINDE[VERSAMMLUNG DER STADT ZUG]1

[l . J Für ein Ersaiae Gmeind muoss man bringen die general Regien und

Ordnungen : so man gmacht hatt.



[2 . ] Es Soll in der Statt undt Burger Recht Niemand frömbder ohn er-
laubtnuss myner g . H. [Ammann bzw . Stabführer und Rat der Stadt

Zug ] wüssen und willen underschlauff oder wohnung umb den Zins ge¬
stattet werden , by 10 khronen straff.

[3 . ] Beträffendt die lächenlüth so uff güeter gesezt und ussert dem
Ohrt Zug daheim syn wurden , für die soll der Lächenherr umb 200 gl.
verbürgen , uff dass Jm fahl die khinder allhie uberpliben solten,
man destominder beschwärt sige . Wan aber dessen Lächen us , und ein
andres anemmen wurde , soll des ersten Lächenherr bürgschafft ab und

des Nachgehenden gültig syn : fahls dan er ohne Lächen hie syn wol-
te : soll es Jme by erst angesezter straff verbotten syn und wider

Jn syn Vaterlandt gewisen werden.
[4 . ] Desglichen Lächenlüth : auch andere dienstkhnechten , wyber und

khinder sollend sich der Spend müessigen : auch Jn Holtz und gmein-
werch noch Jemanden anderen Jn dem sinigen khein schaden zuofügen:

mit dem anhang woho das beschäche myn g . H. sy hiemit forthwysen
lassen söllendt ."

1) Die Gemeindeversammlungsprotokolle im BA ZG weisen von 1634 - 1668 eine
Lücke auf . Auch in den Ratsprotokollen (BA ZG A 39 . 26 . 2 ) konnte diesbe¬
züglich nichts gefunden werden.
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